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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
32        Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und 
Personenstandswesen

Beteiligt:

Betreff:
Tempo- 30- Zone Innenstadtring

Beratungsfolge:
10.06.2020 Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität
23.06.2020 Stadtentwicklungsausschuss

Beschlussfassung:
Stadtentwicklungsausschuss

Beschlussvorschlag:
Der Stadtentwicklungsausschuss stimmt der vom Ausschuss für Umwelt, 
Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität vorgeschlagenen Tempo- 30- Zonen- 
Regelung im Innenstadtring zu. Die Verwaltung wird gebeten, die dafür erforderliche 
Beschilderung zu installieren. 



Drucksachennummer:
0508/2020

Seite 2 Datum:
29.05.2020

Begründung

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität 
am 11.03.2020 wurde die Verwaltung gebeten, in einer Vorlage die Umsetzung 
hinsichtlich der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30 mit Ausnahme der 
Körnerstraße und eventuell auch der Unteren Elberfelder Straße darzustellen und 
dem Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität und dem 
Stadtentwicklungsausschuss vorzustellen. 

Die Örtlichkeit wurde gemeinsam mit dem Straßenbaulastträger untersucht.

Elberfelder Straße: 

Von der Elberfelder Straße bis zur Grabenstraße ist bislang keine 
Geschwindigkeitsreduzierung vorhanden, ab der Grabenstraße bis zur 
Konkordiastraße besteht eine Einzelbeschilderung mit 30 km/h. 
Diese ist zu entfernen. Die Zone ist dann bis zur Höhe des Graf- von- Galen- Rings/ 
Elberfelder Str. (Schwenkezentrum) zu erweitern. Dort ist dann der Beginn/ das Ende 
der Tempo- 30- Zone zu installieren. 

Körnerstraße/ Badstraße:

Die Körnerstraße sollte aufgrund der erst kürzlich eingerichteten Busspuren zur 
Busbeschleunigung nicht in die Zone eingezogen werden, allerdings ist der Bereich 
„kurz vor dem Innenstadtbereich“ ab der „Mark- E“ mit in die Zone einzubeziehen. 
Der Verkehr entlang des Volmeparks -über den Kreisel Badstraße hinweg- soll bis 
zur Einmündung Badstraße mit in die Zone einbezogen werden. 
Dafür ist die Einzelbeschilderung mit 30 km/h in der Badstraße in FR Innenstadt zu 
entfernen und ebenfalls für beide Fahrtrichtungen mit einer Zonenbeschilderung zu 
versehen. 

Bis auf den Abschnitt Körnerstraße besteht dann innerhalb des Innenstadtrings eine 
durchgängige Tempo- 30- Zone. 

Die Finanzierung erfolgt aus laufenden Unterhaltungsmitteln. 

gez. 
Thomas Huyeng
(Beigeordneter)
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r
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